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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §59 Abs1;

AVG §72;

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 72 heute

2. AVG § 72 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 72 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2013

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2010/08/0082

Rechtssatz

Im vorliegenden Fall wies die Behörde den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als unbegründet ab und

die mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung nachgeholte Berufung als verspätet zurück. Dass diese Entscheidungen nicht

in derselben Bescheidurkunde getro?en wurden, bewirkt keine Rechtswidrigkeit. Gemäß § 59 Abs. 1 AVG sind zwar

alle die Hauptfrage betre?enden Parteianträge in der Regel zur Gänze zu erledigen. Lässt der Gegenstand der

Verhandlung eine Trennung nach mehreren Punkten zu, so kann aber, wenn dies zweckmäßig erscheint, über jeden

dieser Punkte, sobald er spruchreif ist, gesondert abgesprochen werden. Ein subjektives Recht, dass auch im Fall der

Trennbarkeit der Sache über die gesamte in Verhandlung stehende Angelegenheit unter einem zu entscheiden ist,

lässt sich aus § 59 Abs. 1 AVG nicht ableiten (Hinweis: E 25. März 2009, 2006/03/0015; vgl. zur Frage der Verbindung der

Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag mit der Berufungsentscheidung auch Walter/Thienel,

Verwaltungsverfahrensgesetze I2 (1998) § 72 AVG E 10).Im vorliegenden Fall wies die Behörde den Antrag auf

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als unbegründet ab und die mit dem Antrag auf Wiedereinsetzung nachgeholte

Berufung als verspätet zurück. Dass diese Entscheidungen nicht in derselben Bescheidurkunde getro?en wurden,

bewirkt keine Rechtswidrigkeit. Gemäß Paragraph 59, Absatz eins, AVG sind zwar alle die Hauptfrage betre?enden

Parteianträge in der Regel zur Gänze zu erledigen. Lässt der Gegenstand der Verhandlung eine Trennung nach

mehreren Punkten zu, so kann aber, wenn dies zweckmäßig erscheint, über jeden dieser Punkte, sobald er spruchreif

ist, gesondert abgesprochen werden. Ein subjektives Recht, dass auch im Fall der Trennbarkeit der Sache über die

gesamte in Verhandlung stehende Angelegenheit unter einem zu entscheiden ist, lässt sich aus Paragraph 59, Absatz

eins, AVG nicht ableiten (Hinweis: E 25. März 2009, 2006/03/0015; vergleiche zur Frage der Verbindung der

Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag mit der Berufungsentscheidung auch Walter/Thienel,

Verwaltungsverfahrensgesetze I2 (1998) Paragraph 72, AVG E 10).

Schlagworte

Trennbarkeit gesonderter Abspruch
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